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Der sichere Sprung
in neue Märkte

Bereits mehr als 2.000 steiri-
sche Produktions- und

Dienstleistungsunternehmen
sind im Export tätig und gerade
die neuen Länder in Süd- und
Osteuropa spielen bei der Er-
schließung neuer Absatzmärkte
eine wichtige Rolle. Wer erfolg-
reich in neuen Märkten Fuß fas-
sen will, steht vor allem am Be-
ginn vor Aufgaben, wie etwa die
Überwindung von Sprachbarrie-
ren und kulturellen Unterschie-
den, die ein Auslandsengage-
ment nicht immer einfach ma-
chen.

Die steirische Wirtschaftsför-
derung SFG erleichtert mit dem
Aktionsprogramm „Markter-
schließungsgarantie“ im Rah-
men einer strategischen Leitlinie
der innovativen Finanzierung
den Schritt über die Grenze. Vor
allem KMU’s sollen motiviert
werden, im Ausland nach neuen
Märkten zu suchen, um dort ihre
Produkte und Dienstleistungen
einzuführen und damit zum
wirtschaftlichen Wachstum bei-
zutragen.

Wer wird gefördert?

Produktionsbetriebe des in-
dustriellen und gewerblichen
Sektors, unternehmensbezogene
Dienstleistungsbetriebe (auch
Mitglieder der AI-Kammer) mit
Sitz in der Steiermark, die erst-
mals in ein neues Exportland
verkaufen wollen.

Was wird gefördert?

Gefördert werden die Kosten
der Markterschließung, welche
die Vorbereitung eines Markt-
eintrittes beinhalten: Das sind
Beratungskosten, Marktstudien,
Marketingkonzepte, Überset-
zungskosten von Firmen- und
Produktunterlagen, Teilnahme
an Messen und Fachtagungen,

Übersetzung der Homepage, Er-
stellung von Gutachten, Pro-
duktanpassungen an länderspe-
zifische Vorschriften und Reise-
kosten sowie Kosten der Aufbe-
reitung und Teilnahme an einer
internationalen Ausschreibung
in einem neuen Exportland.

Worin besteht die Förderung?

Die maximale Projekthöhe be-
trägt 300.000 Euro. Davon wird
im Rahmen dieses Programms ei-
ne Garantie durch die SFG im
Ausmaß von 80% der anrechen-
baren Kosten übernommen. Zwi-
schen Unternehmen und SFG
wird eine Garantieerklärung ab-
geschlossen, in der die Rahmen-
bedingungen sowie das gemein-
sam definierte Exportziel festge-
halten werden. Nach Umsetzung
der Markterschließungsaktivitä-
ten (maximal 2 Jahre) und des
anschließenden Beobachtungs-
zeitraums (meist 3 Jahre) wird
das definierte Exportziel – meist
quantifiziert als kumulierter
Rohertrag in Höhe der anfallen-
den Markterschließungskosten –
gemessen. Bei Ausschreibungs-
projekten ist das Exportziel der
Gewinn des Tenders, das ist der
Zuschlag der Ausschreibung.

Eintritt des Garantiefalls

Die Garantie wird schlagend,
wenn im Zuge der Überprüfung
das quantifizierte Exportziel
nicht bzw. nicht vollständig er-
reicht wurde. Ist dies der Fall,
werden 80% der anrechenbaren
Kosten bzw. bei teilweiser Zieler-
reichung aliquot weniger, von
der SFG rückerstattet.

Garantieentgelt

Die Kosten für die Garantie
beträgt 1% p.a. über die Garan-
tielaufzeit.

Ziel des Aktionsprogramms
der SFG ist es, dass Unternehmen
gerade in der Startphase von
Auslandsengagements die Mög-
lichkeit geboten wird, ihr wirt-
schaftliches Risiko sehr deutlich
zu reduzieren.
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